
 

Bauwasserhaltung 

Grundsätzliches 

Die Entnahme von Grundwasser zur vorübergehenden Grundwasserabsenkung im 
Rahmen einer Baumaßnahme bedarf gem. § 8 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis. Die Erlaubnis ist spätestens 6 Wochen vor dem geplan-

ten Beginn der Wasserhaltungsmaßnahme bei der unteren Wasserbehörde zu bean-
tragen. 

 
Im Ausnahmefall kann der Antragsteller eine Zulassung zum vorzeitigen Beginn 
nach § 17 WHG beantragen. Die untere Wasserbehörde kann dem vorzeitigen Be-

ginn jedoch nur zustimmen, wenn der Antragsteller / Bauherr sich verpflichtet, alle 
bis zur Entscheidung durch die Benutzung verursachten Schäden zu ersetzen und, 

falls die Benutzung nicht erlaubt wird, den früheren Zustand wiederherzustellen. 
 
Bei der Planung der Wasserhaltungsmaßnahme sind die allgemeinen Sorgfaltspflich-

ten nach § 5 WHG zu berücksichtigen, insbesondere die Verpflichtung zum sparsa-
men Umgang mit Grundwasser. In dem Erläuterungsbericht zum Antrag ist darzu-

stellen, dass alle geeigneten und verhältnismäßigen Maßnahmen durchgeführt wer-
den, um die Grundwasserentnahmemengen so gering wie möglich zu halten.  
 

Ab einer geplanten Entnahmemenge von 5.000 m³/a besteht bei Grundwasserent-
nahmen, bei denen erhebliche nachteilige Auswirkungen auf grundwasserabhängige 

Ökosysteme zu erwarten sind, eine Verpflichtung zur Durchführung einer standort-
bezogenen Vorprüfung des Einzelfalls nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG). Bei geplanten Entnahmemengen von > 100.000 m³/a ist eine 

allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 3c UVPG erforderlich. Die Dokumenta-
tion der Vorprüfungen ist mit dem Antrag vorzulegen.  

 
Im Erläuterungsbericht zum Antrag ist aufzuführen, wohin das geförderte Grund-
wasser abgeleitet werden soll. Eine Reinfiltration des Grundwassers in einen Grund-

wasserleiter sowie eine Einleitung in ein Oberflächengewässer ist zusammen mit der 
Entnahmeerlaubnis bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen. Für die Einlei-

tung in ein öffentliches Siel ist die Erlaubnis mit einem separaten Antrag direkt bei 
der jeweiligen Gemeinde einzuholen.  

 
Antragstellung  
Für den Antrag auf Erteilung einer befristeten Erlaubnis zur Grundwasserentnahme 

verwenden Sie bitte die bei der unteren Wasserbehörde erhältlichen Antragsunterla-
gen. Diese sind auch online im Formular-Pool auf der Homepage des Kreises Sege-

berg www.segeberg.de verfügbar. 
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Antragsunterlagen  

Neben dem Antragsformular ist ein Erläuterungsbericht einzureichen, der folgende 
mögliche Gefahren durch die geplante vorübergehende Grundwasserabsenkung be-

rücksichtigt:  
 

- Gefährdung der Standsicherheit benachbarter Gebäude durch Setzungen auf-
grund der Entwässerung setzungsempfindlicher Bodenschichten oder der Tro-
ckenlegung von Holzpfahlgründungen  

 
- Beeinträchtigung anderer bekannter Grundwasserbenutzungen, z.B. Haus-

brunnen  
 

- Mobilisierung von wassergefährdenden Stoffen aus Altlastenstandorten  

 
- Schädigung des Naturhaushalts, insbesondere durch Trockenlegung von 

Feuchtgebieten oder Schädigung der Vegetation  
 

- Schädigung von Oberflächengewässern durch Einleitung von ungenügend auf-

bereitetem Grundwasser oder ungeeigneten Einleitbauwerken  
 

Der Erläuterungsbericht sollte zudem die nachvollziehbare Berechnung der Grund-
wasserentnahmemengen und der Reichweite der Absenkung, die geplanten be-
triebsinternen Überwachungsmaßnahmen (Eigenkontrolle Absenktiefe, Stichtags-

messungen, Wasseranalysen) sowie die geplanten bzw. bereits durchgeführten Be-
weissicherungsmaßnahmen enthalten. Dem Erläuterungsbericht sind aussagekräf-

tige Lagepläne, in die die vorhandenen Messstellen und Bohrpunkte und die geplan-
ten Baugruben und Einleitstellen sowie der berechnete Absenktrichter eingezeichnet 
sind, Schichtenverzeichnisse (z.B. aus Baugrundgutachten) und bei geplanter Einlei-

tung in ein Oberflächengewässer ein aktuelles Ergebnis einer Grundwasseranalyse 
auf die Mindestuntersuchungsparameter Eisen gesamt und Eisen II anzufügen.  

 
Für Beratungen und weitere Auskünfte stehen Ihnen bei der unteren Wasserbehörde 
die Mitarbeiter gern zur Verfügung. 
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Untere Wasserbehörde 

Fachdienst Wasser-Boden-Abfall, Sachgebiet Grundwasser 

 

Kreis Segeberg  

Rosenstraße 28a 

23795 Bad Segeberg 

Tel.: +49 4551 951- 9528 und - 7860 

E-Mail: grundwasser@segeberg.de  

Internet: www.segeberg.de 
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